
  

 

 

Tarif zum Feuerschutzreglement 

der Stadt Buchs  

 
 

  

1. Januar 2022 



 

 

Der Stadtrat erlässt gestützt auf Art. 5 des Feuerschutzreglements der Stadt Buchs folgenden 
Tarif: 

Die Feuerwehrersatzabgabe beträgt 20 Prozent der einfachen Steuer vom steuerpflichtigen 
Einkommen und höchstens CHF 350 je Jahr. Auf den Bezug der Feuerwehrersatzabgabe wird 
dann verzichtet, wenn deren Berechnung einen Betrag von weniger als CHF 50 ergibt. 

Vom Stadtrat erlassen am 8. November 20211. 

Stadtrat Buchs 
  

Katrin Frick Remo Märk 
Vize-Stadtpräsidentin Stadtschreiber 
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